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Betreff 
Einbau von Kunststofffenstern in denkmalgeschützten Gebäuden  

I. Beschluss 

 
Gremium Bau- und Werkausschuss 
 
Datum 01.04.2009  
 

Abstimmungsergebnis 

mit Mehrheit einst. 
angen. abgel. 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Sitzungsteil öffentlich 

                              
 
 
Der Einbau von Kunststofffenstern in denkmalgeschützten Gebäuden ist unzulässig. 
Bei der Auswechslung von Fenstern in denkmalgeschützten Gebäuden werden 
künftig nur noch Holzfenster zugelassen. 
Der bisherige diesbezügliche Beschluss des Bauausschusses vom 24.06.1996 wird 
hiermit aufgehoben. 
 
 

II. Eintrag in die Niederschrift SP-Nr.  

III. BvA   zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für  GWF/Baf 
 
 

IV. BvA 

Fürth, den 01.04.2009  

_______________________________ 
Unterschrift der/des Vorsitzenden 

 


